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Allgemeine Geschäftsbedingungen Michelle´s Hundeschule & HundeKITA

Michelle Daniel, Kronacher Straße 185, 90765 Fürth

1. Geltung der Bedingungen

Für die Leistungen und Angebote von Michelle`s Hundeschule und HundeKITA gelten ausschließlich die 

nachfolgenden Geschäftsbedingungen. Abweichende Bedingungen sind nur gültig, wenn sie besonders 

vereinbart und durch Michelle Daniel schriftlich bestätigt worden sind.

2. Vertragsschluss

• Mit der Anmeldung zu einem der Angebote oder Leistungen von Michelle`s Hundeschule und 

HundeKITA bietet der Kunde einen Vertragsabschluss an.

• Die Anmeldung bedarf der Schriftform.

• Mit der Annahme durch den Ausbilder / Betreuer kommt der Vertrag zustande. 

• Der Vertragsabschluss ist für den Kunden verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der vereinbarten 

Vergütung.

• Mit der Anmeldung werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Platzordnung 

anerkannt.

3. Zahlung und Preise

Hundeschule: Zahlung erfolgt nach Anmeldung in der 1. Ausbildungsstunde. 

HundeKITA: Zahlung erfolgt nach Anmeldung am 1. Betreuungstag und bei Daueraufträgen nach 

Erhalt der Rechnung. Die Rechnung ist ohne jeden Abzug sofort fällig.

Die Verpflichtung zur Zahlung besteht auch dann, wenn der Unterricht trotz verbindlicher Anmeldung 

nicht oder nur teilweise besucht wird.

Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, so ist der Ausbilder / Betreuer berechtigt, vom Vertrag 

zurückzutreten und den Verzugsschaden geltend zu machen.
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4. Teilnahmevoraussetzungen

• Es dürfen nur gesunde Hunde teilnehmen, die über den allgemein anerkannten Impfschutz, 

insbesondere gegen die Tollwut verfügen. 

• Der Kunde muss spätestens zur 1. Ausbildungsstunde bzw. spätestens am 1. Betreuungstag eine 

Impfpass-Kopie über die durchgeführten Impfungen vorlegen. 

• Der Hund muss haftpflichtversichert sein. Der Kunde muss spätestens zur 1. Ausbildungsstunde 

bzw. spätestens am 1. Betreuungstag eine Kopie über die bestehende und gültige Hundehaft-

pflichtversicherung vorlegen.

• Der Kunde ist verpflichtet, den Ausbilder / Betreuer über aktuelle Erkrankungen, Körperliche 

Beschwerden, Verhaltensauffälligkeiten zu informieren.

• Der Ausbilder / Betreuer ist berechtigt, Hunde, die an ansteckenden Krankheiten leiden von der 

Ausbildung / Betreuung auszuschließen.

• Läufige Hündinnen dürfen nur nach Absprache mit dem Ausbilder / Betreuer auf den Platz gebracht 

werden. 

5. Haftung

• Die Hundehalter, die die Angebote der Hundeschule als auch der HundeKITA nutzen, haften für alle 

von sich und / von ihrem Hund verursachten Schäden. Die Teilnahme an den Unterrichtsstunden 

und am Betreuungsservice erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.

• Kosten die durch Verletzungen durch das tägliche spielerische Gerangel der Hunde untereinander 

entstehen könnten, sind vom Hundehalter zu tragen. Es ist auf die allgemeine Tierhalterhaftung 

gemäß § 833 I 1 BGB zu verweisen.

• Der Ausbilder / Betreuer haftet nicht:

- für Schäden an mitgebrachten Gegenständen wie Leinen, Halsbändern, etc.

- für Bisswunden oder sonstige Verletzungen des Hundes, die u. a. durch die Gruppenhaltung 

entstehen können.

- für einen Parasitenbefall des Hundes während und nach der Betreuungszeit.

- für auftretende Erkrankungen des Hundes während und nach der Betreuungszeit.

- für das Ableben des Hundes während und nach der Betreuungszeit.
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• Der Ausbilder / Betreuer und seine Mitarbeiter übernehmen keinerlei Haftung für Personenschäden, 

Sachschäden oder Vermögensschäden, die durch das jeweilig zu betreuende Tier verursacht 

werden.

• Alle betreffenden Parteien sind auf den bestehenden Haftungsausschluss hinzuweisen und in 

Kenntnis zu setzen. Die Haftung vom Ausbilder / Betreuer und von seinen Mitarbeitern wird 

ausdrücklich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

6. Rücktritt

• Die Anmeldung an den Leistungen / Angeboten ist verbindlich. Der Hundehalter kann jedoch 

jederzeit vor Beginn der Leistung zurücktreten. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Rücktrittserklärung 

ist der Zeitpunkt des Eingangs beim Ausbilder / Betreuer.

• Eine Stornierung bis zu 5 Tagen vor Auftragsbeginn ist gebührenfrei. Danach berechnet der 

Ausbilder / Betreuer bei Stornierung eines Auftrages 30% vom vereinbarten Endbetrag. Diese 

Regelung gilt auch, bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages seitens des Hundehalters.

• Vereinbarte Termine zur Ausbildung / Betreuung müssen bis spätestens 24 Stunden vor Beginn 

abgesagt werden. Nicht abgesagte Termine werden voll berechnet.

• Die Kündigung eines unbefristeten Dauerauftrages (d. h. tägliche Betreuung eines Hundes mit 

monatlicher Zahlungsweise) muss 4 Wochen zum Monatsende erfolgen.

• Der Ausbilder / Betreuer behält sich vor, die Ausbildung / Betreuung nach eigenem Ermessen 

abzubrechen, wenn sich herausstellen sollte, dass der auszubildende bzw. zu betreuende Hund 

nicht sozialverträglich ist und / oder andere Probleme in der Gruppe verursacht. Eventuell bereits 

bezahlte Gebühren werden in diesem Fall anteilig zurückerstattet.

• Der Ausbilder / Betreuer kann vom Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zurücktreten, wenn sich der 

Hundehalter vertragswidrig verhält.

• Der Ausbilder / Betreuer behält es sich vor, Verstöße seitens des Hundehalters gegen das gültige 

Tierschutzgesetz bzw. gegen die jeweilige Hundeverordnung den zuständigen Behörden zu 

melden.

• Der Ausbilder / Betreuer behält sich vor, etwaig geforderten Einsatz bestimmter Hilfsmittel 

abzulehnen.
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7. Verjährung

Die Ansprüche verjähren nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

8. Platzordnung

Der Kunde verpflichtet sich, die geltende Platzordnung zu beachten.

9. Vertragsänderungen

Zusätzliche oder abweichende Veränderungen bedürfen der schriftlichen Form und werden nur dann 

Bestandteil des Vertrages.

10. Gerichtsstand

Allgemeiner Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertag ist Fürth. Ansonsten gelten die 

gesetzlichen Bestimmungen.

11. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Regelungen ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, oder sollte der Vertrag eine Regelungslücke enthalten, wird dadurch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden 

Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.
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